
 

Das Dritte Entlastungspaket und seine Vorgänger 

Diese Übersicht hat den Stand 06.09.2022. Im Unterschied zum ursprünglich vorgestellten Entlastungs-

paket soll es nun die Kindergelderhöhung auch für das 3. Kind geben. 

Nr. Maßnahme Details Zielgruppe Wichtig 

3. Entlastungspaket 

1 Besteuerung von 

Zufallsgewinnen 

Die Bundesregierung. 

setzt sich auf  

EU-Ebene dazu ein.  

Nur wenn EU nicht zeit-

nah umsetzt, erfolgt deut-

scher Alleinweg.  

Energieunternehmen Aktuell wird auf  

EU-Umsetzung gewartet.  

2 Strompreisbremse Privathaushalte und KMU 

erhalten Basisverbrauch 

zu vergünstigtem Preis. 

Privathaushalte,  

kleine und mittlere 

Unternehmen 

Unklar sind noch  

die Berechnung  

der Höhe des Basis- 

verbrauchs sowie  

der Tarif. 

3 Dämpfung stei-

gender Netzent-

gelte 

Redispatch-Kosten  

(für Netz- und Sicher-

heitsmaßnahmen) sollen 

durch Zufallsgewinn-

besteuerung quer-

finanziert werden. 

Stromkunden Entlas-

tung, Energieunter-

nehmen Belastung 

Aktuell wird auf EU-Umsetzung 

gewartet. 

4 Entlastung  

beim CO2-Preis 

Erhöhung C02 Preis  

wird auf 01.01.2024 ver-

schoben. Verkehrsminis-

terium erhält 500 Mio.  

+1 Mrd. an Verpflich-

tungs-ermächtigungen. 

Verbraucher, Ver-

kehrsministerium 

 

5 Einmalzahlungen  

an Rentner und 

Pensionäre 

300 € Energiepreis-

pauschale zum 

01.12.2022. Die Einmal-

zahlung ist einkommens-

teuer-pflichtig. Auszah-

lung über die Deutsche 

Rentenversicherung. 

Rentner, Pensionäre  

6 Einmalzahlung  

an Studierende/ 

Fachschüler 

200 €, Auszahlungsart 

und Termin noch unklar. 

Bund zahlt, Länder führen 

aus. 

Studierende, Fach-

hochschüler 

Umsetzung noch unklar 
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Nr. Maßnahme Details Zielgruppe Wichtig 

3. Entlastungspaket 

7 Preisdämpfungen 

Gasmarkt 

Expertenkommission wird 

eingesetzt, angedacht ist 

u. a.  

ein Grundkontingent im 

Wärmebereich. 

Energieverbraucher Nichts Konkretes 

8 Wohngeldreform  Dauerhafte Klima- 

und Heizkosten-

komponente zum 

01.01.2023 

 Kreis der Berech-

tigten wird erweitert 

 Einmaliger Heiz-

kostenzuschuss  

für Wohngeld-

berechtigte: 415 € für 

1 Person, 540 € für 2 

Personen, für jede 

weitere 100 €.  

Wohngeldbezieher, 

Gering-verdiener 

Es soll die Möglichkeit geschaffen 

werden, unbürokratische Ab-

schlagszahlungen  

zu erhalten. 

9 Bürgergeld Anpassungszeitraum wird 

so geändert,  

dass prognostizierte Teu-

erung zugrunde gelegt 

wird.  

Ab 01.01.2023  

rd. 500 Euro. 

Geringverdiener, 

Bezieher von jetzt  

ALG II und Sozial-

geld 

Wie schon vorher beschlossen, 

werden  

ALG II und Sozialgeld zum 

01.01.2023 zum Bürgergeld 

10 Midi-Jobs Anhebung Grenze auf 

2.000 € ab 01.01.2023 

Geringverdiener, 

Mindestlohnbezieher 

Bereits zum 01.10.2022 wurde von 

1.300 € auf 1.600 € angehoben.  

11 Abbau kalte Pro-

gression 

Anpassung der Tarifeck-

werte im Einkommen-

steuertarif soll kalte Pro-

gression abbauen. 

Steuerpflichtige  

(alle: Arbeitnehmer, 

Rentner, Selbststän-

dige, Unternehmer) 

 

12 Kindergeld Kindergeld wird  

ab 01.01.2023 angeho-

ben. Für das  

1., 2. und 3. Kind werden  

je 18 € mehr Monat ge-

zahlt. Gilt auch  

für 2024. 

 

Familien mit Kindern  

     

     



  

Nr. Maßnahme Details Zielgruppe Wichtig 

3. Entlastungspaket 

13 Kinderzuschlag  Kinderzuschlag wird  

ab 01.01.2023 auf  

250 €/Monat angehoben. 

Das gilt, bis die geplante 

Kindergrundsicherung 

kommt. 

Familien mit niedrigen 

Einkommen 

Höchstbetrag wurde bereits 

zum 01.07.22  

auf 229 € für jedes Kind 

erhöht 

14 Konzertierte Akti-

on/Steuer-  

und Sozialver- 

sicherungsfreie 

Zahlung von  

max. 3.000  

durch AG 

Die Bundesregierung  

will mit Sozialpartner disku-

tieren über  

einen steuer- und sozial-

versicherungsfreien Zu-

schuss von max.  

3.000 € von Arbeit-gebern 

für Arbeitnehmer. 

Arbeitgeber, Arbeit-

nehmer 

Noch nichts Konkretes 

15 Unternehmens-

hilfen verlängern 

Verlängerung bis 

31.12.2022 von: 

 KfW Sonder-programm 

UBR (Ukraine, Belarus, 

Russland) 

 Bund-Länder-

bürgschafts-programme 

 Energiekosten-

dämpfungs-programm 

für energieintensive Un-

ternehmen 

 Margining Finanzie-

rungs-programm 

Unterstützung  

von Unternehmen mit gro-

ßer volks-wirtschaftlicher 

Bedeutung mit Eigenkapi-

talmaß-nahmen 

Unternehmen  

16 Verbesserung  

KfW UBR 

Haftungsfreistellung wird 

verbessert 

Unternehmen  

17 Verbesserung 

Energiekosten- 

dämpfungs- 

programm 

Auch Unternehmen  

mit hohen Energie- 

kosten, die nicht auf 

KUEBLL Liste stehen, sollen 

unterstützt werden 

Bisher nicht im Ener-

giedämpfungs- 

programm geförderte 

Unternehmen 

 

18 Änderung 

Margining-

Finanzierungs- 

instrument 

Unterstützung  

wird spezifisch auf Elektrizi-

tätsmärkte ausgedehnt 

Energieunternehmen  

 



  

Nr. Maßnahme Details Zielgruppe Wichtig 

3. Entlastungspaket 

19 Unterstützung 

zukunftsfähiger 

Unternehmen,  

die wegen Gas-

mangel oder hohen 

Energie-preisen 

ihre Produktion 

einstellen müssen. 

Unterstützung angedacht Unternehmen mit 

Produktionsausfällen 

Noch nichts  

Konkretes. 

20 Verlängerung  

KfW Förderung  

kommunale  

und soziale  

Wohnungs-

unternehmen  

KfW Investitionskredit 

Kommunale und Soziale 

Unternehmen wird bis 

31.12.2023 verlängert (För-

derung von Betriebsmitteln) 

Kommunale und so-

ziale Wohnungsunter-

nehmen 

 

21 Förderung  

Privater 

Wohnungs-

unternehmen 

Zusätzlich zum KfW Investi-

tionskredit Kommunale und 

Soziale Unternehmen kön-

nen die regulären ERP/KfW 

Förderprogramme und bei 

vorübergehenden Liquidi-

tätsengpässen die regulären 

Bürgschafts-programme zur 

Liquiditätssicherung in 

Anspruch genommen wer-

den.  

Private und soziale 

Wohnungsunterneh-

men 

 

22 Kultur- 

einrichtungen 

Restmittel im Sonderfonds 

des Bundes für Kulturveran-

staltungen werden verteilt 

Kultureinrichtungen  

23 Verlängerung Spit-

zenausgleich 

energieintensiver 

Unternehmen 

Der Spitzenausgleich soll 

um ein Jahr verlängert 

werden. 

Energieintensive Un-

ternehmen 

9.000 energieintensive 

Unternehmen werden mit 

1,7 Mrd € entlastet. Damit 

sollen die Unternehmen 

ihren Energieverbrauch 

reduzieren. 

24 Nachfolger  

9 Euro Ticket 

Bundesweites Ticket für 

öffentlichen Nahverkehr soll 

kommen. 

 Noch nichts Konkretes, 49 € 

- 69 € sind angedacht 

25 Verlängerung 

Kurzarbeitergeld 

Verlängerung – noch ist 

nicht bekannt, bis wann. 

Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer 
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3. Entlastungspaket 

26 Umsatzsteuer Gast-

ronomie 

Absenkung der USt für 

Speisen auf 7 % soll verlän-

gert werden, bis wann ist 

noch nicht bekannt. 

Gastronomie  

27 Keine Sperrung  

von Gas und Strom 

bei Mietern 

Verbraucher, die Kosten 

nicht zahlen könne, sollen 

nicht gesperrt werden. Dazu 

soll das Energierecht geän-

dert werden. 

Mieter, Verbraucher, 

Energieversorger 

 

28 Erleichterung 

bei der Insolvenz-

antragspflicht 

Im Kern gesunde Unter-

nehmen sollen Zeit gewin-

nen Geschäfts-modelle 

anzupassen, daher Erleich-

terung Insolvenzantrags-

pflicht 

Unternehmen in 

Schwierigkeiten 

Noch nichts  

Konkretes 

29 Nationale  

Mindestbesteue-

rung 

Mit der Umsetzung der 

international verein-barten 

globalen Mindestbesteue-

rung wird „jetzt“ in 

Deutschland begonnen. 

  

30 Globale  

Ernährungssicher-

heit 

Mögliche Haushaltsreste 

aus 2022 sollen noch in 

2022 für globale Ernäh-

rungssicherheit verwendet 

werden. 

  

31 Volle Abzugsfähig-

keit  

der Rentenver-

sicherungsbeiträge 

Ab 01.01.2023 sollen alle 

Rentenversicherungs-

beiträge abgezogen wer-

den. 

Arbeitnehmer, Land-

wirte, Mitglieder be-

rufs-ständischer Ver-

sorgungs-

einrichtungen (z. B. 

StB, RAe,WP, Notare, 

Anwälte, Ärzte, Tier-

ärzte, Architekten, 

Apotheker, Zahnärzte) 

 

32 Senkung  

der Umsatzsteuer  

auf Gas 

Senkung der Umsatzsteuer 

auf Gas auf 7 % ab 

01.10.2022 

Verbraucher, Gasver-

sorger 

 

 

 



  

Ihre Ansprechpartner: 
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NHS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Am Wehrhahn 100 · 40211 Düsseldorf 

nhsgroup.de 
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3. Entlastungspaket 

33 Home-Office-

Pauschale 

entfristen und ver-

bessern 

Es kann ein Werbungs-

kostenabzug von  

5 €/Tag im Homeoffice,  

max. 600 € im Kalenderjahr 

ohne Belege und ohne 

häusliches Arbeits-zimmer 

geltend gemacht werden. 

Diese Regelung soll nun 

unbefristet gelten. 

Arbeitnehmer  

im Homeoffice 

 

2. Entlastungspaket 

34 Abschaffung  

EEG-Umlage 

EEG-Umlage wird  

ab 01.01.2023 abgeschafft 

Verbraucher War bereits seit  

dem 01.07.2022 nicht mehr 

zu zahlen. 

35 Kinder So-

fortzuschlag 

Es gibt 20 € mehr pro Mo-

nat ab Juli 2022  

für Kinder und junge  

Erwachsene im Haushalt mit 

Eltern. 

Familien mit Kindern  

36 Kinderbonus 100 €/Kind, Einmal-zahlung 

ab Juli 2022, Anrechnung 

auf Kinderfreibetrag 

Familien mit Kindern  

37 Energiepreis-

pauschale 

300 € Einmalzahlung  

für Erwerbstätige, Selbst-

ständige, Gewerbetreibende 

Erwerbstätige, Selbst-

ständige, Gewerbe-

treibende 

 

38 Einmalzahlung 

Empfänger von 

Sozialleistungen 

200 € einmalig  Empfänger von Sozial-

leistungen 
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